
MIETRECHTSGESETZ  
 BGBl. Nr. 520/1981 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2009 

 
Erhaltung 

 
§ 3. (1) Der Vermieter hat nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten 

und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass das Haus, die Mietgegenstände und die der gemeinsamen Benützung 
der Bewohner des Hauses dienenden Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard erhalten und erhebliche Gefahren 
für die Gesundheit der Bewohner beseitigt werden. Im übrigen bleibt § 1096 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuchs unberührt. 

(2) Die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfaßt: 
 1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile des Hauses erforderlich sind, 
 2. die Arbeiten, die zur Erhaltung der Mietgegenstände des Hauses erforderlich sind; diese Arbeiten jedoch 

nur dann, wenn es sich um die Behebung von ernsten Schäden des Hauses oder um die Beseitigung 
einer vom Mietgegenstand ausgehenden erheblichen Gesundheitsgefährdung handelt oder wenn sie 
erforderlich sind, um einen zu vermietenden Mietgegenstand in brauchbarem Zustand zu übergeben; 

 3. die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden, der gemeinsamen Benützung 
der Bewohner dienenden Anlagen, wie im besonderen von zentralen Wärmeversorgungsanlagen, 
Personenaufzügen oder zentralen Waschküchen erforderlich sind, es sei denn, daß alle Mieter des 
Hauses für die gesamte Dauer ihres Mietvertrages auf die Benützung der Anlage verzichten; ist die 
Erhaltung einer bestehenden Anlage unter Bedachtnahme auf die Kosten der Errichtung und des 
Betriebes einer vergleichbaren neuen Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar, so ist anstelle der Erhaltung 
der bestehenden Anlage eine vergleichbare neue Anlage zu errichten, 

 4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen 
vorzunehmen sind, wie etwa der Anschluß an eine Wasserleitung oder an eine Kanalisierung, die 
Installation von geeigneten Schutzvorrichtungen für die Energieversorgung oder von Geräten zur 
Feststellung des individuellen Energieverbrauchs; 

 5. die Installation von technisch geeigneten Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des 
Energieverbrauchs oder die der Senkung des Energieverbrauchs sonst dienenden Ausgestaltungen des 
Hauses, von einzelnen Teilen des Hauses oder von einzelnen Mietgegenständen, wenn und insoweit die 
hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen 
Erhaltungszustand des Hauses und den zu erwartenden Einsparungen stehen; 

 6. bei Vorliegen einer nach § 17 Abs. 1a zulässigen Vereinbarung die Installation und die Miete von 
technisch geeigneten Meßvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung im Sinn dieser Bestimmung. 

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind aus den in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erzielten 
Mietzinsreserven einschließlich der Zuschüsse, die aus Anlaß der Durchführung einer Erhaltungsarbeit gewährt 
werden, zu decken. Reichen diese Beträge zur Deckung der Kosten aller unmittelbar heranstehenden 
Erhaltungsarbeiten nicht aus, so gilt folgendes: 
 1. Zur Bedeckung der Kosten einer Erhaltungsarbeit sind auch die während des Zeitraums, in dem sich 

solche oder ähnliche Arbeiten unter Zugrundelegung regelmäßiger Bestandsdauer erfahrungsgemäß 
wiederholen, zu erwartenden oder anrechenbaren Hauptmietzinse, somit einschließlich der zur Deckung 
eines erhöhten Aufwandes zulässigen Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses, für alle vermieteten, 
vermietbaren oder vom Vermieter benutzten Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten des Hauses 
heranzuziehen; insoweit hiedurch Deckung geboten ist, hat der Vermieter zur Finanzierung der nach 
Abzug der erzielten Mietzinsreserven ungedeckten Kosten der Erhaltungsarbeit eigenes oder fremdes 
Kapital aufzuwenden; die mit der Aufnahme fremden Kapitals verbundenen notwendigen 
Geldbeschaffungskosten und angemessenen Sollzinsen sowie die durch den Einsatz eigenen Kapitals 
entgangenen angemessenen Habenzinsen (Kapitalmarktzinsen) sind in diesen Fällen Kosten der 
Erhaltungsarbeiten. 

 2. Können die Kosten aller Erhaltungsarbeiten auch auf diese Weise nicht gedeckt werden, so sind die 
Erhaltungsarbeiten nach Maßgabe ihrer bautechnischen Dringlichkeit zu reihen und durchzuführen; 
jedenfalls sind aber die Arbeiten, 

 a) die kraft eines öffentlich-rechtlichen Auftrages vorzunehmen sind, 
 b) die der Behebung von Baugebrechen, die die Sicherheit von Personen oder Sachen gefährden, dienen 

oder 
 c) die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, 

Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der zentralen Wärmeversorgungsanlagen), Kanalisations- 
und sanitären Anlagen erforderlich sind, 

vorweg durchzuführen. 
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Nützliche Verbesserung durch bautechnische Maßnahmen 
 

§ 4. (1) Der Vermieter hat nützliche Verbesserungen des Hauses oder einzelner Mietgegenstände nach 
Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten durchzuführen, 
soweit dies im Hinblick auf den allgemeinen Erhaltungszustand des Hauses zweckmäßig ist; hiebei ist nützlichen 
Verbesserungen des Hauses gegenüber nützlichen Verbesserungen einzelner Mietgegenstände der Vorrang 
einzuräumen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind nützliche Verbesserungen: 
 1. die den Erfordernissen der Haushaltsführung der Bewohner dienende Neuerrichtung oder Umgestaltung 

von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich von zentralen 
Wärmeversorgungsanlagen), Kanalisations- und sanitären Anlagen in normaler Ausstattung, 

 2. die Errichtung oder Ausgestaltung von der gemeinsamen Benützung der Bewohner dienenden, einer 
zeitgemäßen Wohnkultur entsprechenden sonstigen Anlagen in normaler Ausstattung, wie etwa von 
Personenaufzügen, zentralen Waschküchen oder Schutzräumen vom Typ Grundschutz, 

 3. Maßnahmen, die eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Erhöhung der Schalldämmung 
bewirken, wie die Verbesserung der Schalldämmung von Fenstern, Außentüren, Außenwänden, 
Dächern, Kellerdecken und obersten Geschoßdecken, 

 3a. die Errichtung einer Anlage, die den Anschluß des Hauses (samt den einzelnen Mietgegenständen) an 
eine Einrichtung zur Fernwärmeversorgung bewirkt, 

 4. die Installation einer Wasserentnahmestelle oder eines Klosettes im Inneren eines Mietgegenstandes, 
 5. die bautechnische Umgestaltung eines Mietgegenstandes, im besonderen einer Mietwohnung der 

Ausstattungskategorie D oder C in eine Mietwohnung der Ausstattungskategorie C, B oder A. 
(3) Nützliche Verbesserungen sind vom Vermieter durchzuführen 

 1. wenn und soweit die Kosten aus den in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erzielten 
Mietzinsreserven einschließlich der Zuschüsse, die zur Finanzierung der nützlichen Verbesserung 
gewährt werden, gedeckt werden können und Erhaltungsarbeiten nicht erforderlich sind oder 
sichergestellt ist, daß hiemit auch die erforderlichen Erhaltungsarbeiten in einem Zug durchgeführt 
werden, oder 

 2. wenn und soweit sich der Vermieter und die Mehrheit der Mieter - berechnet nach der Anzahl der im 
Zeitpunkt der Vereinbarung vermieteten Mietgegenstände - des Hauses über ihre Durchführung und die 
Finanzierung des durch die in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erzielten Mietzinsreserven 
nicht gedeckten Teiles der Kosten schriftlich einigen sowie überdies sichergestellt ist, daß die übrigen 
Mieter des Hauses durch die Verbesserungsarbeiten finanziell nicht belastet und auch sonst nicht 
übermäßig beeinträchtigt werden. 

(4) Nützliche Verbesserungen im Inneren eines Mietgegenstandes bedürfen der Zustimmung des 
Hauptmieters; es gilt jedoch § 30 Abs. 2 Z 16, sofern der Hauptmieter einer mangelhaft ausgestatteten Wohnung 
im Sinn des § 3 Z 10 des Stadterneuerungsgesetzes, die zur Anhebung des Standards nach Abs. 2 Z 4 geeignet 
ist, das vom Vermieter gestellte Anbot, die zur Abwendung eines Enteignungsantrags nach § 14 des 
Stadterneuerungsgesetzes erforderlichen bautechnischen Maßnahmen gegen Entrichtung des für die so 
verbesserte Wohnung nach § 15a Abs. 3 Z 3  berechneten Hauptmietzinses durchzuführen, ablehnt und auch 
nicht bereit ist, diese bautechnischen Maßnahmen selbst durchzuführen. 

(5) Auf Antrag auch nur eines Mieters hat der Vermieter im Miethaus einen dem Stand der Technik 
entsprechenden Behindertenaufzug zu errichten, wenn und soweit eine solche Maßnahme bei billiger Abwägung 
aller Interessen dem Vermieter auch zumutbar ist; die Kosten der Herstellung und Erhaltung dieser Anlage hat 
der Mieter, der den Antrag gestellt hat, dem Vermieter zu ersetzen. 
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Auftrag zur Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten 
 

§ 6. (1) Unterläßt der Vermieter durchzuführende Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten, so hat ihm das 
Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag die Vornahme der Arbeiten binnen angemessener, ein Jahr nicht 
übersteigender Frist aufzutragen. Sind darunter Arbeiten, die nach § 3 Abs. 3 Z 2 lit. a bis c vorweg 
durchzuführen sind, so ist die Durchführung dieser Arbeiten vorweg aufzutragen; hinsichtlich solcher Arbeiten 
gilt Abs. 4 nicht. Zur Antragstellung sind berechtigt 
 1. die Gemeinde, in der das Haus gelegen ist, im eigenen Wirkungsbereich und jeder Hauptmieter des 

Hauses hinsichtlich der im § 3 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 genannten Erhaltungsarbeiten, 
 2. die Mehrheit der Hauptmieter - berechnet nach der Anzahl der Mietgegenstände - des Hauses 

hinsichtlich der im § 3 Abs. 2 Z 5 genannten Erhaltungsarbeiten und der nützlichen Verbesserungen 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 und 2. 

(1a) Dem Vermieter können Erhaltungsarbeiten zur Beseitigung einer erheblichen Gesundheitsgefährdung 
im Sinn des § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Z 2 nur aufgetragen werden, wenn sich die Gesundheitsgefährdung nicht 
durch andere, den Bewohnern des Hauses zumutbare Maßnahmen abwenden lässt. 

(2) Der in Rechtskraft erwachsene Auftrag zur Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten 
nach Abs. 1 ist ein Exekutionstitel, der nach dem fruchtlosen Ablauf der zur Vornahme der Arbeiten bestimmten 
Frist jeden Mieter des Hauses und die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich als betreibende Partei zum Antrag 
berechtigt, zum Zweck der Durchführung der aufgetragenen Arbeiten, der Aufnahme und Tilgung des 
erforderlichen Kapitals und der ordnungsgemäßen Erhaltung und Verwaltung des Hauses bis zur Tilgung des 
Kapitals für das Haus einen Verwalter zu bestellen. Zum Verwalter können, wenn sie sich dazu bereit erklären, 
bestellt werden: die Gemeinde, ein von der Gemeinde vorgeschlagener oder ein hiezu sonst geeigneter Dritter. 
Der bestellte Verwalter ist im besonderen befugt, zur Finanzierung der aufgetragenen Arbeiten namens des 
Vermieters ein auf inländische Währung lautendes Hypothekardarlehen gegen angemessene Verzinsung und 
Abtretung der Hauptmietzinse aufzunehmen, die Übernahme einer Bürgschaft durch eine Gebietskörperschaft, 
anzustreben , die erforderlichen Urkunden zu fertigen und die grundbücherliche Sicherstellung auf der 
Liegenschaft, an der die Arbeit vorgenommen werden soll, durchzuführen. Auf Antrag ist ihm auch die Befugnis 
zur Verwaltung der in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erzielten Mietzinsreserven zu erteilen und 
demjenigen, der über diese Mietzinsreserven verfügt, aufzutragen, diese Mietzinsreserven binnen 14 Tagen bei 
Exekution an den bestellten Verwalter herauszugeben. Im übrigen sind hierauf die §§ 98, 99, 103, 108 - 121, 130 
und 132 der Exekutionsordnung sinngemäß anzuwenden.  Über den Exekutionsantrag entscheidet das im § 37 
Abs. 1 bestimmte Bezirksgericht im Verfahren außer Streitsachen, es sei denn, daß für das Haus bereits eine 
Zwangsverwaltung nach §§ 97 ff. der Exekutionsordnung anhängig ist. Ist für das Haus bereits ein 
Zwangsverwalter nach §§ 97 ff. der Exekutionsordnung bestellt, so hat das Exekutionsgericht dem bestellten 
Zwangsverwalter aufzutragen, die aufgetragenen Arbeiten vordringlich durchzuführen, und ihm die vorstehend 
genannten Ermächtigungen zu erteilen. 

(3) Die Zwangsverwaltung nach Abs. 2 ist nach Einvernehmung der Parteien einzustellen, wenn 
 1. die aufgetragenen Arbeiten durchgeführt und das hiezu aufgenommene Kapital getilgt ist, 
 2. sich erweist, daß die aufgetragenen Arbeiten wegen mangelnder Finanzierbarkeit oder aus sonst 

unüberwindbaren Hindernissen nicht durchgeführt werden können, 
 3. der verpflichtete Vermieter vor der Aufnahme des zur Finanzierung der aufgetragenen Arbeiten 

erforderlichen Kapitals und der Inangriffnahme der Arbeiten durch den Zwangsverwalter erweist, daß er 
die aufgetragenen Arbeiten selbst durchführen und finanzieren wird, oder 

 4. nach der Durchführung der aufgetragenen Arbeiten und Aufnahme des erforderlichen Kapitals durch 
den Zwangsverwalter der Kreditgeber und, falls eine Gebietskörperschaft die Bürgschaft übernommen 
hat, diese zustimmen. 

(4) Ist zur Finanzierung der Kosten einer nach Abs. 1 beantragten Erhaltungsarbeit, die nicht vorweg 
aufzutragen ist, die Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses (§§ 18, 19) erforderlich, so ist der Antrag 
abzuweisen, wenn die Mehrheit der Hauptmieter - berechnet nach der Anzahl der im Zeitpunkt des 
Widerspruchs vermieteten Mietgegenstände - des Hauses und der Vermieter der Vornahme der beantragten 
Arbeit widersprechen. Wird ein solcher Widerspruch nicht erhoben, so hat in diesem Fall sowie auch dann, wenn 
der Vermieter neben der beantragten Erhaltungsarbeit, die nicht vorweg aufzutragen ist, noch andere unmittelbar 
heranstehende Erhaltungsarbeiten durchführen will, zu deren Finanzierung die Einhebung eines erhöhten 
Hauptmietzinses (§§ 18, 19) erforderlich ist, das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag des Vermieters, des 
von ihm oder des nach Abs. 2 bestellten Verwalters mit der Entscheidung nach Abs. 1 auch die Entscheidung 
über die Bewilligung zur Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses (§§ 18, 19) zu verbinden. 
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Umfang des Benützungsrechts 
 

§ 8. (1) Der Hauptmieter ist berechtigt, den Mietgegenstand dem Vertrag gemäß zu gebrauchen und zu 
benützen. Er hat den Mietgegenstand und die für den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen, wie im 
besonderen die Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- (einschließlich von zentralen 
Wärmeversorgungsanlagen) und sanitären Anlagen so zu warten und, soweit es sich nicht um die Behebung von 
ernsten Schäden oder um die Beseitigung einer erheblichen Gesundheitsgefährdung des Hauses handelt, so 
instand zu halten, daß dem Vermieter und den anderen Mietern des Hauses kein Nachteil erwächst. Wird die 
Behebung von ernsten Schäden des Hauses nötig, so ist der Hauptmieter bei sonstigem Schadenersatz 
verpflichtet, dem Vermieter ohne Verzug Anzeige zu machen. 

(2) Der Hauptmieter hat das Betreten des Mietgegenstandes durch den Vermieter oder die von diesem 
beauftragten Personen aus wichtigen Gründen zu gestatten, wobei die berechtigten Interessen des Mieters nach 
Maßgabe der Wichtigkeit des Grundes angemessen zu berücksichtigen sind; er hat die vorübergehende 
Benützung und die Veränderung seines Mietgegenstandes bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen 
zuzulassen: 
 1. wenn und soweit ein solcher Eingriff in das Mietrecht zur Durchführung von Erhaltungs- oder 

Verbesserungsarbeiten an allgemeinen Teilen des Miethauses oder zur Behebung ernster Schäden des 
Hauses in seinem oder in einem anderen Mietgegenstand notwendig oder zweckmäßig ist; 

 2. wenn und soweit ein solcher Eingriff in das Mietrecht zur Beseitigung einer von seinem oder einem 
anderen Mietgegenstand ausgehenden erheblichen Gesundheitsgefährdung oder zur Durchführung von 
Veränderungen (Verbesserungen) in einem anderen Mietgegenstand notwendig, zweckmäßig und bei 
billiger Abwägung aller Interessen auch zumutbar ist; die Zumutbarkeit ist im besonderen anzunehmen, 
wenn die Beseitigungsmaßnahme oder die Veränderung keine wesentliche oder dauernde 
Beeinträchtigung des Mietrechts zur Folge hat. 

(3) Alle Erhaltungs-, Verbesserungs-, Änderungs- und Errichtungsarbeiten, die ein Mieter hienach 
zuzulassen hat, sind so durchzuführen, daß eine möglichste Schonung des Mietrechts des betroffenen Mieters 
gewährleistet ist; für wesentliche Beeinträchtigungen hat der Vermieter, sofern aber die Arbeiten ein Mieter 
durchführt, dieser Mieter den Mieter, der hiedurch in seinen Rechten beeinträchtigt wird, angemessen zu 
entschädigen, wobei im Fall eines zumindest grob fahrlässigen Verstoßes gegen die Pflicht zur möglichsten 
Schonung des Mietrechts auch auf erlittenes Ungemach Bedacht zu nehmen ist. 
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Veränderung (Verbesserung) des Mietgegenstandes 
 

§ 9. (1) Der Hauptmieter hat eine von ihm beabsichtigte wesentliche Veränderung (Verbesserung) des 
Mietgegenstandes dem Vermieter anzuzeigen. Lehnt der Vermieter nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Anzeige die beabsichtigte Veränderung ab, so gilt seine Zustimmung als erteilt. Der Vermieter kann 
seine Zustimmung und eine erforderliche Antragstellung bei der Baubehörde nicht verweigern wenn, 
 1. die Veränderung dem jeweiligen Stand der Technik entspricht, 
 2. die Veränderung der Übung des Verkehrs entspricht und einem wichtigen Interesse des Hauptmieters 

dient, 
 3. die einwandfreie Ausführung der Veränderung gewährleistet ist, 
 4. der Hauptmieter die Kosten trägt, 
 5. durch die Veränderung keine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Vermieters oder eines 

anderen Mieters zu besorgen ist, 
 6. durch die Veränderung keine Schädigung des Hauses, im besonderen keine Beeinträchtigung der 

äußeren Erscheinung des Hauses, erfolgt, 
 7. die Veränderung keine Gefahr für die Sicherheit von Personen und Sachen bewirkt. 

(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 Z 2 ist jedenfalls gegeben, wenn es sich handelt um 
 1. die Errichtung oder die den Erfordernissen der Haushaltsführung dienende Umgestaltung von 

Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der Einrichtung von zentralen 
Wärmeversorgungsanlagen) oder sanitären Anlagen, 

 2. die der Senkung des Energieverbrauchs dienende Ausgestaltung eines Mietgegenstandes, 
 3. die Verbesserungen, die von einer Gebietskörperschaft aus öffentlichen Mitteln gefördert werden, 
 4. die Einleitung eines Fernsprechanschlusses oder 
 5. die Anbringung der nach dem Stand der Technik notwendigen Antennen und sonstigen Einrichtungen 

für den Hörfunk- und Fernsehempfang sowie für Multimediadienste, sofern der Anschluß an eine 
bestehende Einrichtung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

(3) Handelt es sich um eine wesentliche Veränderung (Verbesserung), die nicht im Abs. 2 angeführt ist, so 
kann der Vermieter seine Zustimmung von der Verpflichtung des Hauptmieters zur Wiederherstellung des 
früheren Zustandes bei der Zurückstellung des Mietgegenstandes abhängig machen. 
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Vereinbarungen über die Höhe des Hauptmietzinses 
 

§ 16. (10) Die Beschränkungen der Abs. 2 bis 7 gelten nicht für Vereinbarungen über die zeitlich begrenzte 
Erhöhung des Hauptmietzinses zur Deckung der Kosten der Erhaltung und von nützlichen Verbesserungen im 
Sinn der §§ 3 und 4 sowie zur Deckung der Kosten von geförderten Sanierungsmaßnahmen. Solche 
Vereinbarungen sind nur in Schriftform und frühestens ein halbes Jahr nach Abschluß des Mietvertrags zulässig; 
das Ausmaß der Erhöhung und der Erhöhungszeitraum sind ausdrücklich zu vereinbaren. Bei befristeten 
Mietverträgen sind solche Vereinbarungen überdies nur zulässig, sofern der Erhöhungszeitraum vor dem Ablauf 
des Mietverhältnisses endet. 
 

(11) Vereinbarungen gemäß Abs. 10 sind auch für spätere Mieter rechtswirksam, sofern ihnen bei Abschluß 
des Mietvertrages das Ausmaß der Erhöhung und der Erhöhungszeitraum schriftlich bekanntgegeben wurde und 
bei einem befristeten Mietvertrag der Erhöhungszeitraum vor dem Ablauf des Mietverhältnisses endet. 
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Anteil an den Gesamtkosten; Nutzfläche 
 
§ 17 
(1a) Wenn einzelne Aufwendungen vom Verbrauch abhängig sind und die Anteile der Wohnungen oder 
sonstigen Mietgegenstände des Hauses am Gesamtverbrauch mit wirtschaftlich vernünftigem Kostenaufwand 
durch Meßvorrichtungen ermittelt werden können, kann durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Vermieter und einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Mieter - berechnet nach der Anzahl der 
vermieteten Mietgegenstände - des Hauses eine Aufteilung dieser Aufwendungen nach den Verbrauchsanteilen 
festgelegt werden. Bei Vorliegen einer solchen Vereinbarung hat jeder Mieter die Erfassung der 
Verbrauchsanteile in seinem Mietgegenstand zu dulden. Konnten trotz zumutbarer Bemühungen 
Verbrauchsanteile nicht erfaßt werden, so sind sie, sofern dies dem Stand der Technik entspricht, durch 
rechnerische Verfahren zu ermitteln; die Nutzfläche, für die auf diese Weise die Verbrauchsanteile ermittelt 
werden, darf 20 vH nicht übersteigen. Der Teil der Aufwendungen, der dem auf die allgemeinen Teile des 
Hauses entfallenden Verbrauchsanteil zuzuordnen ist, ist nach dem Verhältnis der Nutzflächen im Sinn des Abs. 
1 aufzuteilen. Der Vermieter kann für diese Aufwendungen eine vom Kalenderjahr abweichende 
Abrechnungsperiode in der Dauer von zwölf Monaten vorsehen. 
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Erhöhung der Hauptmietzinse 
 

§ 18. (1) Finden die Kosten einer vom Vermieter durchzuführenden, unmittelbar heranstehenden größeren 
Erhaltungsarbeit einschließlich der nach § 3 Abs. 3 Z 1 anrechenbaren Verzinsung und Geldbeschaffungskosten 
in der Summe der sich in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren ergebenden Mietzinsreserven oder 
Mietzinsabgänge keine Deckung und übersteigen sie die während des Verteilungszeitraums zu erwartenden 
Hauptmietzinseinnahmen, so kann zur Deckung des Fehlbetrags eine Erhöhung des Hauptmietzinses begehrt 
werden. Zur Festsetzung des erforderlichen erhöhten Hauptmietzinses sind maßgebend: 
 1. die Summe der sich in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren ergebenden Mietzinsreserven oder 

Mietzinsabgänge einschließlich eines allfälligen Zuschusses, der aus Anlaß der Durchführung der 
Arbeiten gewährt wird; 

 2. die angemessenen Kosten der durch einen Kostenvoranschlag umschriebenen unmittelbar 
heranstehenden Erhaltungsarbeit einschließlich der angemessenen Kosten der Bauverwaltung und 
Bauüberwachung, soweit diese zusammen 5 vH der Baukosten nicht überschreiten; diese Kosten sind 
um den Unterschiedsbetrag nach Z 1 zu kürzen oder zu erhöhen (Deckungsfehlbetrag); 

 3. ein zehn Jahre nicht übersteigender Verteilungszeitraum, der unter Berücksichtigung des Zeitraums, in 
dem sich solche oder ähnliche Arbeiten bei Zugrundelegung regelmäßiger Bestandsdauer 
erfahrungsgemäß wiederholen, sowie der wirtschaftlichen Lage des Vermieters und der Gesamtheit der 
Mieter des Hauses nach billigem Ermessen zu bestimmen ist; 

 4. das zur Finanzierung des Deckungsfehlbetrags notwendige eigene oder fremde Kapital des Vermieters 
samt den mit der Aufnahme fremden Kapitals verbundenen Geldbeschaffungskosten sowie das auf den 
Kalendermonat umzurechnende Erfordernis zur Tilgung und angemessenen Verzinsung dieses Kapitals; 

 5. ein nach freier Überzeugung (§ 273 ZPO) festzusetzender Pauschalbetrag zur Deckung der Kosten von 
laufend wiederkehrenden Erhaltungsarbeiten und der laufend fällig werdenden Aufwendungen für die 
mit dem Eigentum verbundene Vermögensteuer samt Zuschlägen zuzüglich des allfälligen Betrags, der 
zur Tilgung und Verzinsung einer nach § 3 Abs. 3 Z 1 finanzierten früheren Erhaltungsarbeit je 
Kalendermonat aufgebracht werden muß; 

 6. die Gesamtsumme der für die vermieteten, vom Vermieter benützten oder trotz ihrer Vermietbarkeit 
leerstehenden Mietgegenstände des Hauses anrechenbaren monatlichen Hauptmietzinse, die sich gemäß 
§ 20 Abs. 1 Z 1 lit. b bis d errechnen; 

 7. die Feststellung, ob oder inwieweit das nach Z 4 und 5 ermittelte monatliche Deckungserfordernis in der 
nach Z 6 ermittelten Gesamtsumme Deckung findet oder nicht. 

(2) Ist der monatliche Hauptmietzins, den ein Hauptmieter für seinen Mietgegenstand entrichtet, niedriger 
als der bei der Berechnung der Gesamtsumme nach Abs. 1 Z 6 für den Mietgegenstand ausgewiesene Betrag, so 
hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) dem Vermieter während des festgesetzten Verteilungszeitraums die 
Anhebung dieses Hauptmietzinses nach Maßgabe des Deckungserfordernisses (Abs. 1 Z 4 und 5) bis zu der im 
Abs. 1 Z 6 für den Mietgegenstand ausgewiesenen Höhe des Hauptmietzinses zu bewilligen. 

(3) Findet das nach Abs. 1 Z 4 und 5 ermittelte Deckungserfordernis in der nach Abs. 1 Z 6 ermittelten 
Gesamtsumme nicht oder nicht zur Gänze Deckung, so hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) neben der nach 
Abs. 2 allenfalls zu bewilligenden Anhebung der Hauptmietzinse die Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses 
während des festgesetzten Verteilungszeitraums in der Weise zu bewilligen, daß der Vermieter von jedem 
Hauptmieter eines Mietgegenstandes im Haus neben dem für den Mietgegenstand nach Abs. 1 Z 6 
ausgewiesenen und allenfalls nach Abs. 2 angehobenen monatlichen Hauptmietzins den auf den Mietgegenstand 
nach dem Verhältnis der Nutzflächen (§ 17) entfallenden Anteil am nicht gedeckten Teil des 
Deckungserfordernisses begehren darf. 

(4) Steht fest, daß eine Erhöhung der Hauptmietzinse auch dann erforderlich ist, wenn die von den 
Hauptmietern gegen die Hauptmietzinsabrechnung der vorausgegangenen zehn Kalenderjahre erhobenen 
Einwendungen berechtigt sind, und ist zu besorgen, daß durch die Überprüfung dieser Einwendungen der 
Hauptmieter die Durchführung der Erhaltungsarbeiten verzögert würde, so kann das Gericht (die Gemeinde, § 
39) die Überprüfung dieser Einwendungen der Hauptmieter der Entscheidung nach § 19 Abs. 3 vorbehalten und 
zunächst die Höhe der anrechenbaren Mietzinsreserven oder Mietzinsabgänge nach freier Überzeugung (§ 273 
ZPO) festsetzen. 

(5) Der Vermieter kann eine Erhöhung der Hauptmietzinse für eine Wohnung nicht verlangen, 
 1. wenn es sich um eine Wohnung der Ausstattungskategorie D handelt und für sie ein Hauptmietzins 

vereinbart wurde, der 0,77 Euro je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat übersteigt; dieser Betrag 
valorisiert sich entsprechend der Regelung des § 16 Abs. 6; 

 2. wenn bei einem befristeten Hauptmietvertrag (§ 29 Abs. 1 Z 3) die jeweils vereinbarte Vertragsdauer 
weniger als vier Jahre beträgt. 
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Grundsatzentscheidung und vorläufige Erhöhung 
 

§ 18a. (1) Wird vor der Durchführung einer Erhaltungsarbeit eine Erhöhung der Hauptmietzinse (§ 18) 
begehrt, so hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag zunächst dem Grunde nach zu entscheiden, ob und 
inwieweit die bestimmt bezeichnete Erhaltungsarbeit die Erhöhung der Hauptmietzinse rechtfertigt und 
innerhalb welchen Zeitraumes, der zehn Jahre nicht übersteigen darf, die dafür erforderlichen Kosten aus den 
Hauptmietzinsen zu decken sind. 

(2) Verpflichtet sich der Vermieter, die in der Grundsatzentscheidung (Abs. 1) genannten 
Erhaltungsarbeiten innerhalb einer angemessenen Frist in Angriff zu nehmen und durchzuführen, so kann das 
Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag aussprechen, daß eine vorläufige Erhöhung des Hauptmietzinses 
zulässig ist. Beginn und Ausmaß dieser vorläufigen Erhöhung (auch die zunächst zugrunde gelegten 
Ausstattungskategorien) sind unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Verfahrensergebnisse so 
festzusetzen, daß sie das in der endgültigen Erhöhung voraussichtlich ergebende Ausmaß nicht übersteigen. 
Werden der Entscheidung über die endgültige Mietzinserhöhung bei einzelnen Mietgegenständen andere 
Ausstattungskategorien zugrunde gelegt als in der vorläufigen Mietzinserhöhung, so hat der Hauptmieter den 
sich daraus ergebenden Differenzbetrag nachzuzahlen bzw. ist ihm ein übersteigender Betrag zurückzuerstatten. 
Hält der Vermieter seine Pflicht zur Durchführung der Arbeiten nicht ein, so hat er - unbeschadet der 
Bestimmungen des § 6 - die aus der vorläufigen Erhöhung der Hauptmietzinse sich ergebenden Mehrbeträge 
samt einer angemessenen Verzinsung zurückzuerstatten. 
 

Kosten von Sanierungsmaßnahmen 
 
  § 18b. Werden an einem Haus Sanierungsmaßnahmen (§ 11 des Wohnhaussanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 
483/1984) vorgenommen, die mit Mitteln gefördert werden, die auf Grund der Bestimmungen des 
Wohnhaussanierungsgesetzes gewährt worden sind, sind die zur Finanzierung erforderlichen Darlehen innerhalb 
eines Zeitraumes zurückzuzahlen, der zehn Jahre nicht übersteigt und ist außerdem zur Finanzierung der 
Sanierungsmaßnahmen (Deckung des Fehlbetrages) eine Erhöhung der Hauptmietzinse notwendig, so gelten 
Sanierungsmaßnahmen in den Verfahren zur Erhöhung der Hauptmietzinse (§§ 18, 18a) als Erhaltungsarbeiten. 
Die Erhöhung der Hauptmietzinse darf jedoch nicht das Ausmaß übersteigen, das sich bei bloßer Durchführung 
von Erhaltungsarbeiten (§ 3) ohne Gewährung öffentlicher Förderungsmittel nach dem 
Wohnhaussanierungsgesetz ergeben würde. 
 
 

Nachträgliche Neuerrichtung von Mietgegenständen 
 

§ 18c. (1) Werden in einem Haus (auf einer Liegenschaft) oder in Häusern auf einer Liegenschaft, die 
hinsichtlich der Mietzinsbildung eine wirtschaftliche Einheit bilden, nachträglich weitere Wohnungen oder 
Geschäftsräumlichkeiten durch Auf-, Ein-, Um- oder Zubau neu errichtet, sind diese hinsichtlich ihrer 
Errichtungskosten als eigene wirtschaftliche Einheit zu behandeln. 

(2) Stünden den Baumaßnahmen Rechte zur Benützung von allgemeinen Teilen der Liegenschaft, wie etwa 
von Dachboden- oder Kellerräumen, Grünanlagen oder Hofflächen entgegen, so haben dennoch die bisherigen 
Benützungsberechtigten die Baumaßnahmen unter der Voraussetzung zu dulden, daß ihnen gleichwertige 
Benützungsrechte oder die sonstige Möglichkeit zur gleichwertigen Befriedigung ihrer Interessen eingeräumt 
werden, oder daß ihnen der Verlust des Benützungsrechtes unter Berücksichtigung der bisherigen Ausübung 
abgegolten wird. 

(3) Die Kosten von Baumaßnahmen zur nachträglichen Neuerrichtung weiterer Wohnungen oder 
Geschäftsräumlichkeiten durch Auf-, Ein-, Um- oder Zubau können, soweit diese Baumaßnahmen in absehbarer 
Zeit notwendig werdende Erhaltungsarbeiten ersetzen oder nützliche Verbesserungen sind, in der 
Hauptmietzinsabrechnung nach Maßgabe des § 4 als Ausgaben ausgewiesen werden. 

(4) Werden Baumaßnahmen nach Abs. 1 durchgeführt, so hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag 
des Vermieters über die Höhe der Kosten gemäß Abs. 3 zu entscheiden, die aus der Mietzinsreserve zu decken 
sind. Reicht die Mietzinsreserve zur Deckung der Kosten für die jeweils erkennbaren und in absehbarer Zeit 
notwendig werdenden Erhaltungsarbeiten sowie nützlichen Verbesserungsarbeiten nicht aus, so sind die 
Fehlbeträge unter Anwendung der §§ 18, 18a, 18b und 19 zu decken. 
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Hauptmietzinsabrechnung 
 

§ 20. (1) Der Vermieter hat in übersichtlicher Form eine Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben 
eines jeden Kalenderjahres zu legen. 
 1. Die Abrechnung hat als Einnahmen auszuweisen: 
 a) die dem Vermieter für die vermieteten Mietgegenstände des Hauses als Hauptmietzins (erhöhter 

Hauptmietzins) entrichteten Beträge; 
 b) für Objekte des Hauses, die der Vermieter benützt (Anm.: richtig: benützt,) je Quadratmeter der 

Nutzfläche und Monat: 
 aa) den jeweiligen Richtwert (§§ 3, 5 und 6 RichtWG), wenn es sich um eine Wohnung der 

Ausstattungskategorie A oder um eine Geschäftsräumlichkeit handelt; sofern aber bei 
Geschäftsräumlichkeiten erwiesen wird, daß dieser Betrag den für die Geschäftsräumlichkeit 
nach § 16 Abs. 1 angemessenen monatliche Hauptmietzins übersteigt, der nach § 16 Abs. 1 
angemessene Hauptmietzins, 

 bb) 75 vH des jeweiligen Richtwerts, wenn es sich um eine Wohnung der Ausstattungskategorie B 
handelt, 

 cc) 50 vH des jeweiligen Richtwerts, wenn es sich um eine Wohnung der Ausstattungskategorie C 
handelt und 

 dd) 0,77 Euro valorisiert entsprechend der Regelung des § 16 Abs. 6, wenn es sich um eine Wohnung 
der Ausstattungskategorie D handelt; 

 c) für Objekte des Hauses, die ein Wohnungseigentümer benützt oder vermietet, die Kategoriebeträge 
gemäß § 15a Abs. 3 je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat; 

 d) für die Objekte des Hauses, die der Vermieter trotz ihrer Vermietbarkeit mehr als sechs Monate 
leerstehen ließ, das Eineinhalbfache des jeweils nach lit. b anzusetzenden Betrages je Quadratmeter 
der Nutzfläche und Monat; die sechsmonatige Frist erhöht sich um ein Jahr, wenn der Vermieter zur 
Anhebung des Standards eines Mietgegenstands nützliche Verbesserungen (§§ 4 oder 5 Abs. 1) 
durchführen ließ; 

 e) 25 vH der vom Vermieter aus der Vermietung oder Überlassung von Dach- oder Fassadenflächen des 
Hauses zu Werbezwecken erzielten Einnahmen; 

 f) die Zuschüsse, die dem Vermieter aus Anlass der Durchführung einer Erhaltungs- oder nützlichen 
Verbesserungsarbeit gewährt wurden; 

 g) die im § 27 Abs. 4 genannten Beträge. 
 2. In der Abrechnung dürfen als Ausgaben ausgewiesen werden: 
 a) die Beträge, die aufgewendet wurden, um die durch Rechnungen und Zahlungsbelege (Quittungen) 

belegten Kosten der zur ordnungsgemäßen Erhaltung (§ 3) oder nützlichen Verbesserung (§§ 4, 5) 
des Hauses durchgeführten Arbeiten zu decken; 

 b) 20 vH von den durch Rechnungen und Zahlungsbelege (Quittungen) belegten Kosten der Arbeiten, 
die der Vermieter in Kalenderjahren, in denen von den Hauptmietern des Hauses kein gemäß § 18 
Abs. 2 oder 3 erhöhter Hauptmietzins eingehoben wird, zur ordnungsgemäßen Erhaltung (§ 3) oder 
nützlichen Verbesserung (§§ 4, 5) des Hauses aufgewendet hat; 

 c) die Beträge, die vom Vermieter für die mit dem Eigentum des Hauses verbundene Vermögensteuer 
samt Zuschlägen entrichtet wurden; 

 d) die zur Tilgung und Verzinsung eines Förderungsdarlehens des Bundes, eines Landes oder eines 
öffentlich-rechtlichen Fonds oder eines von diesem geförderten Darlehens (Kredites) erforderlichen 
Beträge, soweit sich das Darlehen (der Kredit) nicht ausschließlich auf vom Vermieter benützte oder 
trotz ihrer Vermietbarkeit leerstehende Objekte beziehen; 

 e) die in § 10 Abs. 6 dritter Satz genannten Beträge; 
 f) die Beträge, die der Vermieter für die Erstellung eines Energieausweises nach § 2 Z 3 EAVG für das 

gesamte Gebäude aufgewendet hat; 
 g) sofern der Vermieter in dem Kalenderjahr keine nach §§ 18 ff. erhöhten Hauptmietzinse vereinnahmt 

hat, vom Überschuss der Einnahmen (Z 1) über die Ausgaben (lit. a bis f) 35 vH bei 
Einkommensteuerpflicht oder 25 vH bei Körperschaftsteuerpflicht des Vermieters. 

(2) Der Unterschiedsbetrag, der sich aus der Gegenüberstellung der so ausgewiesenen Einnahmen und 
Ausgaben eines Kalenderjahres errechnet, ist die Mietzinsreserve oder der Mietzinsabgang des Kalenderjahres. 

(3) Der Vermieter ist verpflichtet, spätestens zum 30. Juni eines jeden Kalenderjahres die Abrechnung über 
das vorausgegangene Kalenderjahr an einer geeigneten Stelle im Haus zur Einsicht durch die Hauptmieter 
aufzulegen und den Hauptmietern in geeigneter Weise Einsicht in die Belege - bei Belegen auf Datenträgern 
Einsicht in Ausdrucke der Belege - zu gewähren. Auf Verlangen eines Hauptmieters sind von der Abrechnung 
und (oder) den Belegen auf seine Kosten Abschriften (Ablichtungen, weitere Ausdrucke) anfertigen zu lassen. 
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(4) Kommt der Vermieter der in den Abs. 1 und 3 ausgesprochenen Verpflichtung zur Abrechnung und 
Einsichtgewährung nicht nach, so ist er auf Antrag eines Hauptmieters vom Gericht (der Gemeinde, § 39) dazu 
zu verhalten. Weigert er sich auch bei der mündlichen Verhandlung vor Gericht (der Gemeinde), die 
Mietzinsabrechnung zu legen oder die Einsicht in die Belege zu gewähren, oder erscheint er zur Verhandlung 
nicht, so hat das Gericht (die Gemeinde) auf Antrag eines Hauptmieters dem Vermieter unter Androhung einer 
Ordnungsstrafe bis zu 2 000 Euro aufzutragen, binnen einer angemessenen, 14 Tage nicht übersteigenden Frist 
die Abrechnung zu legen und (oder) die Einsicht in die Belege zu gewähren. Die Ordnungsstrafe ist zu 
verhängen, wenn dem Auftrag ungerechtfertigterweise nicht entsprochen wird; sie kann auch wiederholt 
verhängt werden. 
(5) Wenn der Vermieter die Kosten für die Erstellung eines Energieausweises unter den Ausgaben nach Abs. 1 Z 
2 verrechnet, hat er jedem Hauptmieter auf dessen Verlangen Einsicht in den Energieausweis zu gewähren und 
ihm gegen Ersatz der Kopierkosten eine Ablichtung desselben zur Verfügung zu stellen. 
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Betriebskosten und laufende öffentliche Abgaben 
 

§ 21. (1) Als Betriebskosten gelten die vom Vermieter aufgewendeten Kosten für 
 1. die Versorgung des Hauses mit Wasser aus einer öffentlichen Wasserleitung (Wassergebühren und 

Kosten, die durch die nach den Lieferbedingungen gebotenen Überprüfungen der Wasserleitungen 
erwachsen) oder die Erhaltung der bestehenden Wasserversorgung aus einem Hausbrunnen oder einer 
nicht öffentlichen Wasserleitung; 

 1a. die Eichung, Wartung und Ablesung von Meßvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung im Sinn des § 17 
Abs. 1a; 

 2. die auf Grund der Kehrordnung regelmäßig durchzuführende Rauchfangkehrung, die Kanalräumung, die 
Unratabfuhr und die Schädlingsbekämpfung; 

 3. die entsprechende Beleuchtung der allgemein zugänglichen Teile des Hauses, erforderlichenfalls auch 
des Hofraums und des Durchgangs zu einem Hinterhaus; 

 4. die angemessene Versicherung des Hauses gegen Brandschaden (Feuerversicherung), sofern und soweit 
die Versicherungssumme dem Betrag entspricht, der im Schadenfall zur Wiederherstellung (§ 7) 
ausreicht; bestehen für solche Versicherungen besondere Versicherungsbedingungen, die im Schadenfall 
den Einwand der Unterversicherung des Versicherers ausschließen, so sind die entsprechend solchen 
Versicherungsbedingungen ermittelten Versicherungswerte als angemessen anzusehen; 

 5. die angemessene Versicherung des Hauses gegen die gesetzliche Haftpflicht des Hauseigentümers 
(Haftpflichtversicherung) und gegen Leitungswasserschäden einschließlich Korrosionsschäden; 

 6. die angemessene Versicherung des Hauses gegen andere Schäden, wie besonders gegen Glasbruch 
hinsichtlich der Verglasung der der allgemeinen Benützung dienenden Räume des Hauses einschließlich 
aller Außenfenster oder gegen Sturmschäden, wenn und soweit die Mehrheit der Hauptmieter - diese 
berechnet nach der Anzahl der vermieteten Mietgegenstände - des Hauses dem Abschluß, der 
Erneuerung oder der Änderung des Versicherungsvertrags zugestimmt haben; 

 7. die im § 22 bestimmten Auslagen für die Verwaltung; 
 8. die im § 23 bestimmten angemessenen Aufwendungen für die Hausbetreuung. 

(2) Die anteilig anrechenbaren öffentlichen Abgaben sind die von der Liegenschaft, auf die sich der 
Mietvertrag bezieht, zu entrichtenden laufenden öffentlichen Abgaben mit Ausnahme solcher, die nach 
landesgesetzlichen Bestimmungen auf die Mieter nicht überwälzt werden dürfen. 

(3) Der Vermieter darf zur Deckung der im Lauf eines Kalenderjahres fällig werdenden Betriebskosten und 
öffentlichen Abgaben zu jedem Zinstermin einen gleichbleibenden Teilbetrag zur Anrechnung bringen 
(Jahrespauschalverrechnung), der vom Gesamtbetrag der Betriebskosten und der öffentlichen Abgaben des 
vorausgegangenen Kalenderjahres zu errechnen ist und im Fall einer zwischenzeitlichen Erhöhung von 
Betriebskosten oder den öffentlichen Abgaben um höchstens 10 vH überschritten werden darf. Der Vermieter hat 
die im Lauf des Kalenderjahres fällig gewordenen Betriebskosten und öffentlichen Abgaben spätestens zum 30. 
Juni des folgenden Kalenderjahres abzurechnen; er hat die Abrechnung an einer geeigneten Stelle im Haus zur 
Einsicht durch die Hauptmieter aufzulegen und den Hauptmietern in geeigneter Weise Einsicht in die Belege - 
bei Belegen auf Datenträgern Einsicht in Ausdrucke der Belege - zu gewähren. Auf Verlangen eines 
Hauptmieters sind von der Abrechnung und (oder) den Belegen auf seine Kosten Abschriften (Ablichtungen, 
weitere Ausdrucke) anfertigen zu lassen. In den Fällen einer Jahrespauschalverrechnung beginnt die einjährige 
Frist zur Geltendmachung der Betriebskosten und öffentlichen Abgaben mit Ablauf des Kalenderjahres zu 
laufen, in dem die Betriebskosten und öffentlichen Abgaben gegenüber dem Vermieter fällig geworden sind.  
Ergibt sich aus der Abrechnung ein Überschuß zugunsten der Hauptmieter, so ist der Überschußbetrag zum 
übernächsten Zinstermin zurückzuerstatten. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten der 
Hauptmieter, so haben die Hauptmieter den Fehlbetrag zum übernächsten Zinstermin zu entrichten. 

(4) Macht der Vermieter von der Jahrespauschalverrechnung nach Abs. 3 nicht Gebrauch, so hat der Mieter 
den auf seinen Mietgegenstand entfallenden Anteil an den Betriebskosten und den laufenden öffentlichen 
Abgaben an den Vermieter am 1. eines jeden Kalendermonats zu entrichten, wenn ihm dessen Höhe vorher unter 
Vorlage der Rechnungsbelege nachgewiesen wird; dabei kann der Vermieter jeweils die Betriebskosten und 
Abgaben in Anschlag bringen, die spätestens am genannten Tag fällig werden. In jedem dieser Fälle sind die 
Betriebskosten und Abgaben nur zu entrichten, wenn dem Mieter deren Höhe wenigstens drei Tage vorher unter 
Vorlage der Rechnungsbelege nachgewiesen wird. Betriebskosten und Abgaben,deren Fälligkeit vor mehr als 
einem Jahr eingetreten ist, können nicht mehr geltend gemacht werden. 

(5) Kommt der Vermieter der im Abs. 3 ausgesprochenen Verpflichtung zur Legung der Abrechnung und 
Einsichtgewährung in die Belege nicht nach, so gilt § 20 Abs. 4. 

(6) Der Bundesminister für Justiz kann durch Verordnung ÖNORMEN bezeichnen, die in besonderem Maß 
geeignet sind, das Vorliegen der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Abrechnung nach § 21 Abs. 3 
festzustellen. 
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Anteil an besonderen Aufwendungen 

 
§ 24. (1) Ist der Hauptmieter eines Mietgegenstandes auf Grund des Mietvertrags oder einer anderen 

Vereinbarung berechtigt, eine der gemeinsamen Benützung der Bewohner dienende Anlage des Hauses, wie 
einen Personenaufzug, eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage oder eine zentrale Waschküche zu benützen, 
so bestimmt sich sein Anteil an den Gesamtkosten des Betriebes dieser Anlage - soweit nicht das 
Heizkostenabrechnungsgesetz anzuwenden ist - nach den Grundsätzen des § 17. 

(2) Zu den besonderen Aufwendungen im Sinn des Abs. 1 zählen auch die Kosten für die Betreuung von 
Grünanlagen sowie für den Betrieb von sonstigen Gemeinschaftsanlagen, die allen Mietern zur Verfügung 
stehen. 

(2a) Können bei Gemeinschaftsanlagen die Energiekosten den Benützern zugeordnet werden, so dürfen 
diese Energiekosten in pauschalierter Form (zum Beispiel durch Münzautomaten) von den Benützern 
eingehoben werden. Diese Entgelte sind in der Abrechnung als Einnahmen auszuweisen. 

(3) Im übrigen gilt § 21 Abs. 3 bis 5 sinngemäß. 
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Kündigungsbeschränkungen 
 
§ 30  
 
(1) Der Vermieter kann nur aus wichtigen Gründen den Mietvertrag kündigen. 
(2) Als ein wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn 
… 
 14. die ordnungsgemäße Erhaltung des Miethauses, in dem sich der Mietgegenstand befindet, aus den 

Hauptmietzinsen einschließlich der zur Deckung eines erhöhten Erhaltungsaufwandes zulässigen 
erhöhten Hauptmietzinse weder derzeit, noch auf Dauer sichergestellt werden kann, die baubehördliche 
Bewilligung zur Abtragung des Miethauses erteilt worden ist und dem Mieter Ersatz beschafft wird; 

 15. ein Miethaus ganz oder in dem Teil, in dem sich der Mietgegenstand befindet, abgetragen oder 
umgebaut werden soll, mit dem Abbruch (Umbau) die Errichtung eines neuen (geänderten) Baues 
sichergestellt ist, die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Bauwerbers mit Bescheid erkannt hat, 
daß selbst unter Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen der bisherigen Mieter der geplante Neubau 
(Umbau) aus Verkehrsrücksichten, zu Assanierungszwecken, zur Vermehrung der Wohnungen, die zur 
Beseitigung oder Milderung eines im Ortsgebiet bestehenden quantitativen Wohnungsbedarfes oder 
eines qualitativen Wohnfehlbestandes geeignet sind, oder aus anderen Gründen im öffentlichen Interesse 
liegt und dem Mieter Ersatz beschafft wird; 

 


